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Die Genfer Konnentinn.
(Vereine vom Roten Kreuz.) — Fortsetzung.

Nichts charakterisiert besser den praktischen Sinn des Generals Dnfour als diese wenn
gen Worte, mit denen er die zu erörternde Frage resümiert hat. Aufgewachsen in den Schreck-
nissen, die es zu lindern galt, war er eben wie kein anderer geeignet, zu erkennen, worin
das Heilmittel bestehen sollte.

Nachdem er die Delegierten bewillkommt und den Gegenstand der Konferenz erörtert
hatte, übergab General Dufonr die Präsidentschaft Herrn Moynier, welcher die Verhandlun-
gen mit großem Geschick leitete. Nach viertägigen Verhandlungen, nach welchen die Versamm-
lnng einstimmig die Unzulänglichkeit des Sanitätsdienstes der kriegführenden Mächte konsta-
lierie, nahm sie Resolutionen an, von denen die wichtigsten hier folgen.

In jedem Lande, das den gegenwärtigen Resolutionen beistimmt, bildet sich ein Komitee,
um in Kriegszeiten mit allen verfügbaren Mitteln am Sanitätsdienste mitzuwirken; diese

Komitees organisieren sich selbst auf die ihnen geeignet erscheinende Weise und sind eingeteilt
in Sektionen, deren Zahl unbegrenzt ist. Jedes nationale Komitee setzt sich mit der Regierung
seines Landes in Verbindung, um seine Dienste annehmen zu lassen. In Friedenszeiten for-
schen die Komitees und die Sektionen nach den Mitteln, sich im Kriegsfalle wirklich nützlich

zu erweisen, speziell durch Bercithaltung von Hülfsmitteln aller Art und durch die Ausbildung
von freiwilligen Samaritern. Im Kriege leisten die Komitees der verschiedenen Nationen ihren
Armeen Hülse; speziell organisieren und rüsten sie die freiwilligen Samariter aus; im Ein-
Verständnis mit den Militärbehörden lassen sie Lokale für die Pflege der Verwundeten ein-

richten; sie können die Hülfe der Komitees der neutralen Mächte anrufen. Ans Einladung
oder mit der Erlaubnis der Militärbehörden senden die Komitees freiwillige Samariter auf
das Schlachtfeld; diese stehen unter dem Befehl der militärischen Führer und tragen in allen
Ländern als Abzeichen eine weiße Armbinde mit rotem Kreuz.

Dies ist zusammengefaßt das internationale Grundgesetz des Werkes, das heute den

Namen „das Rote Kreuz" trägt.
Ihre kurze Tagung beendigte die Konferenz mit Aufstellung von sehr wichtigen Wün-

schen, deren Verwirklichung einzig von den Regierungen abhing und die deshalb an diese

gerichtet waren. Die Konferenz verlangte Proklamation durch die kriegführenden Mächte der

"Neutralisation der Ambulancen und der Spitäler, sowie Ausdehnung derselben ans das

offizielle Sanitätspersonal, auf die freiwilligen Samariter, auf die den Verwundeten Hülfe
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leistenden Landcsbcwohner und auf die Verwundeten selbst; sodann Annahme eines identischen
Abzeichens für die Sanitätstruppen aller Länder oder wenigstens für die Sauitätsmannschaft
jeder einzelnen Armee und endlich Annahme einer gleichen Fahne in allen Ländern für die
Ambnlancen und die Spitäler.

Die Kommission der Genfer gemeinnützigen Gesellschaft wurde von der Versammlung
zum „internationalen Komitee" ernannt und erhielt den speziellen Auftrag, die Vollziehung
der Konferenzbeschlüsse zu überwachen. Um die Schweiz zu ehren, in welcher das Werk cnt-
standen war, beschloß sie spontan und einstimmig, daß die Fahne weiß sein solle mit einem

roten, aus gleichseitigen Quadraten gebildeten Kreuz, die eidgenössische Fahne mit umgekehr-
ten Farben. Keine Macht, kein Staat besaß überhaupt eine Fahne wie diejenige, welche seither
die Fahne der Humanität geworden ist.

Bevor sie sich trennten und auf Autrag des Herrn Dr. Basting, Delegierter des Königs
der Niederlande, wollten die Mitglieder der Konferenz dem Genfer Komitee einen feierlichen
Beweis ihrer Zustimmung geben; sie formulierten ihre Adresse in folgenden Worten: „Bei
der anßerorordentlichen Wichtigkeit, welche der hochherzigen Initiative des Herrn Henri Du-
nant und der Genfer gemeinnützigen Gesellschaft in der Frage der Hülfeleistnng an Kriegs-
verwundete zugeschrieben werden muß, in Würdigung des ungeheuren Wiederhalles, den die

durch die Konferenz projektierten Maßregeln in allen Ländern und bei den an dieser Frage
meistinteressierten Kreisen finden werden, erklären die Teilnehmer an der internationalen Kon-
fercnz nach Schluß ihrer Arbeiten: Herr Henri Dunant, indem er durch seine fortgesetzten
Bemühungen die internationale Untersuchung der für effektive Hülfeleistung an die Kriegs-
verwundeten anzuwendenden Mittel veranlaßt hat, und die Genfer gemeinnützige Gesellschaft,
indem sie dem hochherzigen Gedanken des Herrn Dnnant ihre Unterstützung angedeiheu ließ,
haben sich um die Menschheit verdient gemacht und glänzende Titel ans die allgemeine
Dankbarkeit erworben."

Anfangs November 1863 redigierte Herr Moynicr über die Verhandlungen der Kon-
fercnz einen Bericht, welcher der Genfer gemeinnützigen Gesellschaft unterbreitet und nach den
verschiedenen Ländern Europas versandt wurde. Das Genfer Komitee suchte sodann das Prinzip
der Neutralisation der Verwundeten und der Sanitätstruppcn zu verwirklichen, damit das

selbe nicht ein leerer Wunsch bleibe. Das internationale Komitee sandte allen europäischen
Staaten ein offizielles Cirkular, welches folgende Fragen enthielt: „1. Ist die Regierung
von geneigt, ihren Schutz angedeihen zu lassen dem Komitee für Hülfeleistung an die

Kriegsverwundeten, welches sich unter ihren Angehörigen infolge der Resolutionen der Genfer
Konferenz bildet, und ihm so viel als möglich die Erfüllung seiner Aufgabe zu erleichtern
2. Würde Ihre Regierung einer internationalen Konvention beitreten, die zum
Zwecke hätte a) die Neutralisation in Kriegszeilcn: der Ambnlancen und der Militärspitälei,
des offiziellen Sanitätspersonals, der durch das Hülfskomitce anSgehobcnen freiwilligen Sa-
mariter, der den Verwundeten Hülfe leistenden Landcsbewohner und der verwundeten Soldaten
1>) die Annahme einer Uniform oder eines einheitlichen Abzeichens für die im Sanitätsdienste
stehenden Personen, sowie einer einheitlichen Fahne für die Ambnlancen und die Spitäler?
Sollte dieser letztere Vorschlag angenommen werden, wäre man damit einverstanden, daß die

weiße Armbinde und die weiße Fahne mit rotem Krenz allgemein eingeführt würden?"
(Fortsetzung folgt.)

Der SMiitspHe» m eitzemWeil Wtzmsest in Mterthnr.

Auf Ansuchen des Qrganisationskomitces des eidgenössischen Schützenfestes in Winter-
thnr stellte der Samariterverein daselbst über die Dauer des Festes (28. Juli bis und mit
8. August 1895) einen Sanitätsposten in der gewünschten Stärke von drei Mann niit-
samt dem nötigen Material auf. Einige Einzelheiten über die Arbeit dieses Postens dürften
vielleicht den Lesern des „Roten Kreuzes" nicht unwillkommen sein.

Das Sanitätslokal bestand aus zwei incinandcrgehendcn Zimmern in der südwestlichen
Ecke der Festhütte, zu ebener Erde, äußerlich in augenfälliger Weise bezeichnet mit je der

Aufschrift an jeder Seite „Sanitätspostcn" und dem roten Kreuz im weißen Feld; darüber,
weithin sichtbar, die internationale Fahne. Das eine Zimmer war mit Wassereinrichtnng
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